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Regeste

Zulassung als Leistungserbringer nach KVG | Direktbeschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zulassungsstopps (Art. 55a KVG)
Rechtsgrundlagen des Zulassungsstopps von Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sowie der 90 Tage-Dienstleistungsfreiheit
nach Art. 5 FZA (E. 1.1). Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde gegen einen Entscheid
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich betreffend Zulassungsstopp mangels
Zuständigkeit nicht ein und überwies die Sache dem Bundesverwaltungsgericht (BGE 134
V 45 E. 1). Nach diesem Entscheid sind Beschlüsse der Gesundheitsdirektion betreffend
den Zulassungsstopp gestützt auf Art. 53 Abs. 1 KVG direkt beim
Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Der Direktbeschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht unterliegt indessen lediglich der sozialversicherungsrechtliche
Aspekt der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung), nicht jedoch die gesundheitspolizeiliche
Berufsausübungsbewilligung (Praxisbewilligung) oder die ebenfalls gesundheitspolizeilich
motivierte Meldung einer 90 Tages-Dienstleistung gestützt auf Art. 5 FZA oder Art. 35
Abs. 2 MedBG, welche gemäss § 19a Abs. 2 Ziff. 2 VRG nach wie vor mit Beschwerde an
das kantonale Verwaltungsgericht gegen den Entscheid der Gesundheitsdirektion
anzufechten sind (E. 1.2 und 1.3). Die Beschwerdeanträge beziehen sich nicht auf die
Meldung einer 90 Tages-Dienstleistung gestützt auf Art. 5 FZA, sondern auf die Frage der
Zulassung des Beschwerdeführers als Leistungserbringer nach KVG (E. 2). Nichteintreten
auf die Beschwerde und Überweisung der Sache an das Bundesverwaltungsgericht

Erwägungen

E. 3
Laut Antrag 3 will der Beschwerdeführer die angefochtene Verfügung dahingehend
berichtigt haben, dass es sich bei ihm um A (und nicht D) handle. Der falsche Vorname in
den Ziffern III und IV beruht offensichtlich auf einem Versehen der Gesundheitsdirektion
und birgt angesichts der korrekten Namensnennung im Titel sowie in Dispositiv-Ziffer I
entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers keinerlei Verwechslungsgefahr.

E. 4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf die Beschwerde mangels Zuständigkeit nicht
einzutreten ist. Die Sache ist an das Bundesverwaltungsgericht zu überweisen (§ 5 Abs. 2
VRG). Da die Rechtslage nicht ohne Weiteres aus dem blossen Gesetzestext ersichtlich
war, sind dem Beschwerdeführer, der die Beschwerde entsprechend der
Rechtsmittelbelehrung erhoben hat, keine Kosten aufzuerlegen.
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